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Wichtiger Hinweis, August 2019: Aufgrund von anstehenden Gesetzesänderungen 

befindet sich die vorliegende Broschüre derzeit in Überarbeitung. Bitte beachten Sie 

nachfolgenden Text zum aktuellen Status der EEG-Umlage auf eigenerzeugte Strom-

mengen in KWK-Anlagen. 

Seit Anfang des Jahres 2018 mussten Anlagenbetreiber von KWK-Anlagen mit Inbetrieb-

nahme nach dem 1. August 2014 zunächst die volle EEG-Umlage auf eigenverbrauchte 

Strommengen zahlen (ASUE berichtete). Im Dezember 2018 ist dann das Energiesammel-

gesetz in Kraft getreten, welches zunächst einige Änderungen für KWK-Anlagen brachte. 

Unter anderem ergab sich, dass KWK-Anlagen zwischen 1 und 10 MW elektrischer Leis-

tung rückwirkend zum 1. Januar 2018 nicht mehr wie bisher nur 40 % der EEG-Umlage 

auf eigenverbrauchte Strommengen gezahlt werden musste, sondern in Abhängigkeit der 

Vollbenutzungsstunden der Anlage ein Wert zwischen 40 und 100 % der EEG-Umlage. 

Nach dem sog. Claw-Back-Mechanismus zahlten KWK-Neuanlagen nur für die ersten 

3.500 Vollbenutzungsstunden den üblichen Umlagesatz von 40 % auf eigenverbrauchte 

Strommengen. Für die darüber hinausgehenden Vollbenutzungsstunden wurde dagegen 

ein Umlagesatz von 160 % fällig, so dass sich ab 7.000 Vollbenutzungsstunden ein Maxi-

malsatz von insgesamt 100 % auf die gesamten selbstverbrauchten KWK-Strommengen 

ergab und somit keinerlei Privilegierung bei der EEG-Umlage mehr gewährt wurde. 

Inzwischen hat der Deutsche Bundestag in seiner Sitzung vom 27. Juni 2019 genau diese 

Regelung mit Verweis auf das EuGH-Urteil zur beihilferechtlichen Einstufung des EEG 

2012 wieder abgeschafft. Das bedeutet, dass nun (wieder) alle KWK-Anlagen – unabhän-

gig von der Leistungsgröße – den einheitlichen EEG-Umlagesatz von 40 % auf selbstver-

brauchte Strommengen erhalten. Im EuGH-Urteil vom 28. März 2019 hatte der Europäi-

sche Gerichtshof geurteilt, dass es sich beim EEG 2012 und dessen Finanzierung über das 

EEG-Umlage-System nicht um eine staatliche Beihilfe handelt. Der Bundesrat muss der 

Änderung in seiner Sitzung am 20.09.2019 noch zustimmen, dies gilt allerdings als sicher. 

Die vorliegende ASUE-Broschüre EEG-Umlage auf eigenerzeugte Strommengen in 

KWK-Anlagen" ist daher in weiten Teilen obsolet und wird zunächst für die Historie 

online behalten. 
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KWK-Anlagen mit einer Größe bis zu 1 MW
el

 zahlen weiterhin 

wie bis Ende des Jahres 2017 den reduzierten Satz von 40 % der 

EEG-Umlage auf eigenverbrauchte Strommengen. Seit Anfang 

des Jahres 2018 mussten Anlagenbetreiber von KWK-Anlagen mit 

Inbetriebnahme nach dem 1. August 2014 die volle EEG-Umlage 

auf eigenverbrauchte Strommengen zahlen (ASUE berichtete), 

welche nun zurückgezahlt werden. Die nun geltenden Regelun-

gen lauten:

•	 KWK-Neuanlagen	(Inbetriebnahme	seit	August	2014)	mit	einer	

Größe bis zu 1 MW
el

 sowie über 10 MW
el

 zahlen auch künftig 

nur 40 % der EEG-Umlage auf eigenverbrauchte Strommengen, 

wenn sie hocheffizient im Sinne des EU-Hocheffizienzkriteriums 

sind	und	der	Jahresnutzungsgrad	über	70	%	liegt.	KWK-Neu- 

anlagen mit Inbetriebnahme ab 2018 zahlen weiterhin 40 %  

der EEG-Umlage, wenn sie mit gasförmigen Brennstoffen 

betrieben werden, also z. B. keine Heizöl-BHKWs.

•	 KWK-Neuanlagen	in	der	stromintensiven	Industrie	zahlen	40	%	

EEG-Umlage auf Eigenverbrauch.

•	 Für	KWK-Neuanlagen	zwischen	1	und	10	MW
el

 bleibt es bei 

40 % der EEG-Umlage, sofern die Anlagen hocheffizient im 

Sinne des EU-Hocheffizienzkriteriums sind, der Jahresnut-

zungsgrad über 70 % liegt, gasförmige Brennstoffe eingesetzt 

werden und die Anlagen weniger als 3.500 Vollbenutzungs-

stunden im Jahr laufen. Bei Anlagen mit höherer Auslastung 

steigt	die	Umlage	auf	160	%.	Nach	diesem	sog.	„Claw-Back-

Modell“ steigt somit der gemittelte EEG-Umlage-Satz kon-

tinuierlich an, bis er bei 7.000 Vollbenutzungsstunden das 

Maximum mit 100 % erreicht. Eine Anlage mit 7.000 Voll-

benutzungsstunden oder mehr erhält also in Summe keine 

Erleichterung bei der EEG-Umlage (s. Abb. 2).

•	 Für	KWK-Neuanlagen	zwischen	1	und	10	MW
el

, die zwischen 

dem 1. August 2014 und Ende 2017 errichtet wurden, gilt die 

Beschränkung auf KWK-Anlagen mit gasförmigen Brennstof-

fen nicht. Außerdem besteht eine abgestufte Übergangsrege-

lung.

Wichtig: Update Januar 2019: 

Seit dem 21. Dezember 2018 ist das sog. Energiesammelgesetz in Kraft. Dieses beinhaltet unter anderem Änderungen bei der 

EEG-Umlage auf eigenverbrauchte Strommengen in KWK-Anlagen, die in dieser Kurzinfo zusammengefasst sind.

Das Gesetz stellt die inhaltliche Umsetzung der vorherigen schriftlichen Übereinkunft des Wirtschaftsministeriums mit der 

EU-Kommission vom August 2018 (Link hier) dar. Es haben sich somit gegenüber dem vorherigen Sachstand vom Sommer 2018 

keine weiteren Änderungen ergeben, diese sind nun lediglich rechtskräftig. Wie auch vorab angekündigt, gelten die Regelungen 

auch rückwirkend zum 1.1.2018.

	 Für	die	Übergangszeit	gilt	für	3.500	Vollbenutzungsstunden	

ebenfalls zunächst 40 % der EEG-Umlage auf den Eigenstrom. 

Für	die	darüber	hinausgehenden	Vollbenutzungsstunden	gilt	

ein Umlagesatz von 100 % (s. Abb. 3).

Die Dauer dieser Übergangsregelung hängt vom Datum der 

Inbetriebnahme der Anlage ab:

•	 Inbetriebnahme	August	2014	–	Dezember	2015: 

Regelung gilt bis 31.12.2018

•	 Inbetriebnahme	2016:	Regelung	gilt	bis	31.12.2019

•	 Inbetriebnahme	2017:	Regelung	gilt	bis	31.12.2020

Beispiele:

•	 Eine	in	2018 errichtete KWK-Anlage mit 3 MW
el

 und 5.000  

Vollbenutzungsstunden erzeugt 15 MWh/a, die vollständig 

selbst	genutzt	werden.	Für	3.500	Vollbenutzungsstunden	

werden 40 % der EEG-Umlage, für 1.500 Vollbenutzungs- 

stunden 160 % der EEG-Umlage fällig. Auf den gesamten 

Eigenverbrauch ergibt sich damit eine Gesamtbelastung  

von 76 %.

•	 Eine	in	2016 errichtete KWK-Anlage mit 3 MW
el

 und 5.000  

Vollbenutzungsstunden erzeugt 15 MWh/a, die vollständig 

selbst	genutzt	werden.	Für	die	Jahre	2018	und	2019	werden	

für 3.500 Vollbenutzungsstunden 40 % der EEG-Umlage, für 

1.500 Vollbenutzungsstunden 100 % der EEG-Umlage fällig. 

Auf den gesamten Eigenverbrauch ergibt sich damit eine  

Gesamtbelastung von 58 %. Ab dem Jahr 2020 dann eine  

Gesamtbelastung von 76 % (Beispiel 1).

 

Zusammenfassung 
Wesentliche Änderungen ergeben sich gegenüber dem Status 

Quo von 2017 nur für KWK-Anlagen, die seit August 2014 

errichtet wurden bzw. in Zukunft errichtet werden und über 

eine elektrische Leistung zwischen 1 und 10 MW verfügen  

oder nicht mit gasförmigen Brennstoffen betrieben werden.
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EEG-UMLAGE AUF EIGENERZEUGTE STROMMENGEN 
IN KWK-ANLAGEN 2018

EEG-Umlage entfällt nach § 61a EEG weiterhin für alle Anlagen für
• Kraftwerkseigenverbrauch 
• Inselanlagen 
• Mini-BHKW bis 10 kW

el
 für maximal 10 MWh/a

• Eigenversorger, die sich vollständig mit EE versorgen und sich eine Überschusseinspeisung nicht fördern lassen

KWK-Anlagen
unter 1 oder über 10 MW

el

KWK-Anlagen
von 1 bis 10 MW

el

Inbetriebnahme
vor dem 1.8.2014

Inbetriebnahme
zwischen 1.8.2014 und 31.12.2017

40 % , wenn die Anlage hocheffizient 
im Sinne des EU-Hocheffizienzkriteriums ist und 

der Jahresnutzungsgrad über 70 % liegt.

Keine EEG-Umlage, 
bzw. ggf. 20 %, 

wenn die Anlage seit dem 1.1.2018 
ersetzt oder erneuert wurde

Inbetriebnahme 
ab dem 1.1.2018

40 % , wenn die Anlage hocheffizient im 
Sinne des EU-Hocheffizienzkriteriums ist, 

der Jahresnutzungsgrad über 70 % liegt und 
gasförmige Brennstoffe eingesetzt werden.

Inbetriebnahme
vor dem 1.8.2014

Inbetriebnahme
zwischen 1.8.2014 und 31.12.2017

Falls Anlage hocheffizient im Sinne 
des EU-Hocheffizienzkriteriums und 

Jahresnutzungsgrad über 70 %:

Übergangsregelung mit Sockel: 
40 % bis 3.500 VBh, 

100 % auf die verbleibenden 
Vollbenutzungsstunden

Keine EEG-Umlage, 
bzw. ggf. 20 %, 

wenn die Anlage seit dem 1.1.2018 
ersetzt oder erneuert wurde

Inbetriebnahme 
ab dem 1.1.2018

Falls Anlage hocheffizient im Sinne 
des EU-Hocheffizienzkriteriums, 

Jahresnutzungsgrad über 70 % und 
gasförmiger Brennstoff:

40 % bis 3.500 VBh
anschließend 160 % auf die 

verbleibenden Vollbenutzungsstunden, 
bis maximal 100 % Gesamtbelastung 

bei 7.000 Vollbenutzungsstunden.

danach

Abb. 1: Schematische Übersicht der Änderungen.
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Abb. 2: EEG-Umlagebelastung auf Eigenstrom aus KWK-Anlagen zwischen 1 und 10 MW
el

 ab dem 1.1.2018.
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Abb. 3: Übergangsregelung der EEG-Umlagebelastung auf Eigenstrom aus KWK-Anlagen 
zwischen 1 und 10 MW

el
 mit Inbetriebnahme zwischen dem 1.8.2014 und 31.12.2017.
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überreicht durch:

Hinweis
Die Angaben in dieser Broschüre sind sorgfältig erstellt wor-
den. Alle Angaben sind jedoch ohne Gewähr, eine Haftung 
für die Inhalte sowie daraus resultierende Folgen kann nicht 
übernommen werden.


